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So schnell wird aus einem 
Aprilscherz Wirklichkeit
Als wir – wie es hier seit langem Tradition ist – einen April-
scherz in der 1. Aprilausgabe versteckten (nachzulesen 
in GE 2016, 426 und 463), ahnte niemand von uns, wie 
schnell daraus Wirklichkeit werden könnte. Das AG Panke/
Wuhletal (das natürlich nicht existent ist) hatte angeblich 
entschieden, der Berliner Mietspiegel sei schon deshalb 
qualifiziert, weil es im Amtsblatt ausdrücklich heiße, er 
sei „nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen“ er-
stellt worden. Offensichtlich hat Justizminister Heiko Maas 
unseren Scherz für eine so gute Idee gehalten, dass er ihn 
im Wesentlichen unverändert in seinen Entwurf für eine 
Mietspiegelverordnung aufgenommen hat. 


